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Aufruf zum Bürgerentscheid 

Zum ersten Mal in der Geschichte der Gemeinde sind die 
Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, über einen 
Bürgerentscheid direkt eine für die Entwicklung der Ge-
meinde wichtige Entscheidung zu treffen. Nämlich, ob 
die im nördlichen und westlichen Gemarkungsgebiet ge-
planten Windkraftanlagen ausschließlich auf den Staats-
waldflächen errichtet werden sollen oder teilweise – bei 
gleicher maximaler Gesamtanlagenzahl – auch auf Flä-
chen der Gemeinde Pfronstetten  

In der gesetzlich vorgeschriebenen Informationsschrift, 
die wir fristgerecht veröffentlicht haben, wurde der Sach-
verhalt erläutert. Außerdem wurden die die innerhalb der 
Gemeindeorgane vertretene Auffassung veröffentlicht. 

Am kommenden Sonntag können Sie zwischen 
8 und 18 Uhr Ihre Stimme in Ihrem Stimmlokal abge-
ben. Falls Sie am Abstimmungstag verhindert sind, 
ist auch Briefwahl möglich. 

Zuletzt wurde vielfach beklagt, dass politische Entschei-
dungen an den Betroffenen vorbei und teilweise auch ge-
gen deren Interesse getroffen wurde. Jetzt ist es an 
Ihnen, in einer wichtigen Sachfrage eine Entscheidung 
zu treffen! Es sollte für uns alle selbstverständlich sein, 
uns mit dem Sachverhalt zu befassen, eine Meinung zu 
bilden und dann auch an der Entscheidung mitzuwirken. 

Demokratie bedeutet wörtlich übersetzt „Herrschaft des 
Volkes“, ihr Ziel ist die Teilhabe aller an der politischen 
Willensbildung. Zwar gibt es in unserem Land keine Ver-
pflichtung, an Wahlen und Abstimmungen teilzunehmen. 
Wer aber auf sein Stimmrecht verzichtet, der schwächt 
auch die Idee der Demokratie, in dem er Entscheidungen 
in die Hände anderer legt. 

Mein Dank gilt an dieser Stelle allen, die als Mitglied ei-
nes Wahlvorstands ein paar Stunden ihrer Freizeit für die 
Idee der Demokratie opfern! Dieses Engagement sollten 
wir alle dadurch honorieren, dass wir unsere Möglichkeit 
zur Stimmangabe auch nutzen! 

 

Reinhold Teufel 
Bürgermeister  

Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses 

Das Abstimmungsergebnis des Bürgerentscheids wird 
am Sonntag, dem 14.04.2024 um 19 Uhr beim Rathaus-
gebäude bekanntgegeben. Hierzu ist die interessierte 
Bevölkerung herzlich eingeladen. Bis spätestens 20 Uhr 
werden wir dann das vorläufige Endergebnis auch auf 
unserer Internetseite veröffentlichen. 

Sitzung des Gemeindewahlausschusses 

Am Montag, dem 15.04.2024 findet um 18.00 Uhr im 
Sitzungssaal des Rathauses Pfronstetten eine öffent-
liche Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt. 

Tagesordnungspunkt: 
Ermittlung und Feststellung des endgültigen Ergebnis-
ses des Bürgerentscheids vom 14.04.2024. 
 

Hierzu möchte ich die Bevölkerung herzlich einladen! 

gez. Reinhold Teufel 
Vorsitzender 
 

Kostenlose Abgabe übriger Möbel aus dem ehemali-
gen Schul- und Rathaus in Aichelau  

Aufgrund eines Leitungswasserschadens muss das 
Schul- und Rathaus in Aichelau vollständig geräumt wer-
den. Für einige im Gebäude noch vorhandene Möbelstü-
cke hat die Gemeinde keine Verwendung mehr. Diese 
werden deshalb am Freitag im Laufe des Tages vor das 
Gebäude gestellt. Was am Montag noch da ist, wird ent-
sorgt, wer also eine Verwendungsmöglichkeit für diese 
Möbelstücke hat, darf sich gerne bedienen! 
 

WIR GRATULIEREN 
 
Zum Geburtstag gratulieren wir ganz herzlich am 
 

14. April Frau Monika Rauschmaier aus Pfronstetten 
zum 75. Geburtstag 
 

Wir wünschen der Jubilarin weiterhin eine gute Gesund-
heit und Gottes Segen.  
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Umstellung der Wasserzähler auf Fernauslesung  

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung hat sich die 
Gemeinde im Jahr 2022 dafür entschieden, nach und 
nach alle Wasserzähler im Gemeindegebiet auf Fern-
auslesung umzustellen. Nachdem die Umbaumaßnah-
men in den vergangenen anderthalb Jahren weitestge-
hend abgeschlossen werden konnten, stehen nun die 
letzten Wechsel an. Wir bitten daher alle Eigentümer, bei 
welchen noch kein fernauslesbarer Zähler verbaut 
wurde, unter dem folgenden Link einen Termin zu ver-
einbaren. https://www.etermin.net/pfronstetten  

Bitte tun Sie dies jedoch erst, wenn die ggf. notwendigen 
Maßnahmen (Einbau Wechselbügel, Wechsel Schiebe-
stücke, etc.) abgeschlossen sind. 

Sollte kein Internetzugang zur Verfügung stehen, kann in 
Ausnahmefällen auch telefonisch ein Termin bei der Ge-
meindeverwaltung vereinbart werden (07388/9999-0). 

 

Hunde bitte auch Außerorts an der Leine führen 

Die Wildtiere im Wald sind alle gerade sehr mit ihrem 
Nachwuchs beschäftigt. Vögel bauen Nester, Rehe sind 
trächtig – da können freilaufende Hunde die Tiere in die-
ser sensiblen Phase stören! Aus diesem Grund sollten 
während der bis Ende Juni dauernden sogenannten 
„Brut- und Setzzeit“ Hunde auch Außerorts an der Leine 
geführt werden. Dann ist es auch einfacher, die „Hinter-
lassenschaften“ von Hunden einfacher einzutüten und 
mit nach Hause zu nehmen! 
 

FUNDSACHE 
 
In Pfronstetten ist eine Powerbank gefunden worden, 
diese kann vom Eigentümer im Bürgerbüro abgeholt 
werden. 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

Öffentliche Bekanntmachung über Mehrheitswahl 
zur Wahl des Gemeinderats am 09. Juni 2024 

Zur Wahl des Gemeinderats ist nur ein Wahlvorschlag 
zugelassen worden. Die Wahl findet deshalb nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl statt. Es kann jede 
wählbare Person gewählt werden; die Wähler und Wäh-
lerinnen sind also nicht an die vorgeschlagenen Bewer-
ber / Bewerberinnen gebunden. Gewählt sind die Bewer-
ber / Bewerberinnen mit den höchsten Stimmenzahlen. 
 

Zugelassen wurde folgender Wahlvorschlag: 
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Bürgerliste Pfronstetten 

Wohnbezirk Aichelau 
1. Arnold, Denis, Selbständiger Fachagrarwirt, 1992, 

Pfronstetten-Aichelau 
2. Zirkel, Michael, Außendienst, 1981, Pfronstetten-Ai-

chelau 

Wohnbezirk Aichstetten 
1. Rauscher, Daniel, Selbständig, 1982, Pfronstetten-

Aichstetten 
2. Störkle, Ernst, Handelsfachwirt, 1959, Pfronstetten-

Aichstetten 

Wohnbezirk Geisingen 
1. Daigler, Sandrine, Altenpflegerin, 1978, Pfronstetten-

Geisingen 
2. Schrode, Anika, Lohn- und Finanzbuchhalterin, 1977, 

Pfronstetten-Geisingen 

Wohnbezirk Huldstetten 
1. Renner, Thomas, Steinmetz- und Bildhauermeister, 

1962, Pfronstetten-Huldstetten 
2. Schultes, Karlheinz, Raumausstattermeister, 1963, 

Pfronstetten-Huldstetten 

Wohnbezirk Pfronstetten 
1. Frasch, Nicole, Patent und Product Compliance Ma-

nagement, 1981, Pfronstetten-Pfronstetten 
2. Gramenske, Hubert, Technischer Geschäftsführer, 

1965, Pfronstetten-Pfronstetten 
3. Müller, Gerd Thomas, Logistikleiter, 1972, Pfronstet-

ten-Pfronstetten 

Wohnbezirk Tigerfeld 
1. Geiselhart, Stefan, Bauhofleiter und Landwirt, 1982, 

Pfronstetten-Tigerfeld 
2. Veeser, Sabine, Sozialpädagogin B.A., 1976, 

Pfronstetten-Tigerfeld 
3. Waidmann, Cölestin, KFZ-Meister, 1984, Pfronstet-

ten-Tigerfeld 

Pfronstetten, 11.04.2024 

 
Reinhold Teufel 
Bürgermeister 
 

Wahlhelfer für die Europa- und Kommunalwahl ge-
sucht! 

Die Vorbereitungen für die Europa- und Kommunalwahl 
am Sonntag, dem 09.06.2024 sind bereits angelaufen. 

Um die Durchführung in der gewohnten Art und Weise 
durchführen und in allen Ortsteilen Wahllokale anbieten 
zu können, benötigen wir wieder die Unterstützung von 
engagierten ehrenamtlichen Helfern. Es handelt sich 
hierbei um eine interessante Tätigkeit.  

Für die Tätigkeit gibt es eine Aufwandsentschädigung. 

Wenn Sie Interesse an dieser Aufgabe haben, melden 
Sie sich im Rathaus bei Herrn Rudolf, 07388/9999-18. 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

Feststellungsbeschluss 

13. Änderung der 2. Fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Zwiefalten - Hayingen für die Fläche 
 

13. Änderung Sonderbaufläche „Solarpark Dicke“, 
Gemeinde Zwiefalten, Gemarkung Sonderbuch, 
Landkreis Reutlingen 
 

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Zwiefalten - Hayingen hat am 23.10.2023 in 
öffentlicher Sitzung die 13. Änderung des Flächennut-
zungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Zwiefalten - Hayingen festgestellt. 
 

Das Landratsamt Reutlingen, hat mit Erlass vom 
03.04.2024, Az. 21/1-621.31-sm, die 13. Änderung des 
Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwaltungsver-
bandes Zwiefalten - Hayingen aufgrund von § 6 (1) 
BauGB genehmigt. 
 

Mit der 13. Änderung wird eine Sonderbaufläche für die 
Nutzung als Freiflächenphotovoltaikanlagen ausgewie-
sen. Parallel zur Flächennutzungsplanänderung findet 
die Aufstellung der entsprechenden Bebauungsplanver-
fahren in den jeweiligen Kommunen statt. Die Fläche ist 
im Flächennutzungsplan bisher als Fläche für die Land-
wirtschaft ausgewiesen.  
Entsprechend den Bestrebungen des Gesetzgebers den 
Anteil aus erneuerbaren Energien erzeugten Stromes 
bis zum Jahr 2035 auf mindestens 100 % (bis zum Jahr 
2030 auf 80 %) zu erhöhen, möchten die Mitglieder des 
Gemeindeverwaltungsverbandes Zwiefalten – Hayingen 
durch die Änderungen diesen Bestrebungen nachkom-
men. 
 

Für den räumlichen Geltungsbereich der 13. Änderung 
des Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Zwiefalten - Hayingen befindet sich in der Ge-
meinde Zwiefalten auf Gemarkung Sonderbuch. Der 
Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 4,95 ha. 
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Maßgebend für die Genehmigungen ist der Plan Nr. 13 
im Maßstab 1:2.500 vom 23.10.2023, gefertigt vom Pla-
nungsbüro Künster Architektur + Stadtplanung, Bis-
marckstraße 25 in 72764 Reutlingen sowie die jeweiligen 
Begründungen ebenfalls jeweils mit Datum vom 
23.10.2023. 
 

Die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes des Ge-
meindeverwaltungsverbandes Zwiefalten - Hayingen 
wird mit dieser Bekanntmachung wirksam.  
 

Die 13. Flächennutzungsplanänderung kann einschließ-
lich der Begründung bei der Gemeinde Zwiefalten, Ge-
meindeverwaltung, Marktplatz 3, 88529 Zwiefalten, bei 
der Stadt Hayingen, Stadtverwaltung, Marktstraße 1, 
72534 Hayingen, und bei der Gemeinde Pfronstetten, 
Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 25, 72539 Pfronstet-
ten während der üblichen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. Jedermann kann die Flächennutzungsplanfort-
schreibung einsehen und über ihren Inhalt Auskunft ver-
langen (vgl. § 6 (5) BauGB).  
 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie 
die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Män-
gel des Abwägungsvorgangs sind gemäß § 215 Abs. 1 
BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von ei-
nem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über dem Gemeindeverwaltungsverbandes Zwiefalten – 
Hayingen geltend gemacht worden sind. Bei der Gel-
tendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung o-
der den Mangel begründen soll, darzulegen.  
 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in der aktuellen Fassung oder von auf Grund der 
GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustan-
dekommen dieser Flächennutzungsplanänderungen 
wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) in dem 
dort bezeichneten Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung gegenüber dem Gemeindever-
waltungsverbandes Zwiefalten - Hayingen geltend ge-
macht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 

die Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt 
worden sind oder 

- der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 43 
GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat o-
der 

- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbe-
hörde den Beschluss beanstandet oder ein Dritter die 
Verfahrensverletzung gerügt hat. 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Zwiefalten: 
Montag bis Freitag  08.00 Uhr - 12.00 Uhr 
Dienstag   14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Donnerstag   14.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Pfronstetten: 
Montag bis Freitag  09.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Montag bis Mittwoch  13.30 Uhr – 16.00 Uhr 
Donnerstag   13.30 Uhr – 18.00 Uhr 

Öffnungszeiten Stadtverwaltung Hayingen: 
Montag bis Freitag  08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Dienstag   14.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Donnerstag   14.00 Uhr – 18.00 Uhr 

Zwiefalten, den 11.04.2024 

Alexandra Hepp 
Verbandsvorsitzende 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

Feststellungsbeschluss 

18. Änderung der 2. Fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Zwiefalten - Hayingen für die Fläche 
 

18. Änderung Gewerbliche Baufläche „Am Feuer-
wehrmagazin Erweiterung 2022“,  
Gemeinde Pfronstetten, Gemarkung Pfronstetten 
Landkreis Reutlingen 
 

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Zwiefalten - Hayingen hat am 23.10.2023 in 
öffentlicher Sitzung die 18. Änderung des Flächennut-
zungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Zwiefalten - Hayingen festgestellt. 
 

Das Landratsamt Reutlingen, hat mit Erlass vom 
03.04.2024, Az. 21/1-621.31-sm, die 18. Änderung des 
Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwaltungsver-
bandes Zwiefalten - Hayingen aufgrund von § 6 (1) 
BauGB genehmigt. 
 

Mit der 18. Änderung wird eine gewerbliche Baufläche 
ausgewiesen. Ein ortsansässiger Garten- und Land-
schaftsbaubetrieb benötigt dringend Flächen zur Erwei-
terung des Betriebes und Lagerung von Materialien. Der 
Bedarf kann auch durch die Auflösung der Gemengelage 
am Standort des Gartenbaubetriebes im Bebauungsplan 
„Wilsinger Straße“ begründet werden. Mit dem Bebau-
ungsplan werden Arbeitsplätze am Ort gehalten und es 
können weitere geschaffen werden.  
 

Parallel zur Flächennutzungsplanänderung findet die 
Aufstellung der entsprechenden Bebauungsplanverfah-
ren in der Gemeinde Pfronstetten statt. Am 28.06.2023 
hat der Gemeinderat den abschließenden Satzungsbe-
schluss des Bebauungsplanes gefasst. Die Fläche ist im 
Flächennutzungsplan bisher als Fläche für die Landwirt-
schaft ausgewiesen.  
 

Für den räumlichen Geltungsbereich der 18. Änderung 
des Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Zwiefalten - Hayingen befindet sich in der Ge-
meinde Pfronstetten auf Gemarkung Pfronstetten. Der 
Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 1,15 ha. 
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Maßgebend für die Genehmigungen ist der Plan Nr. 18 
im Maßstab 1:1.500 vom 23.10.2023, gefertigt vom Pla-
nungsbüro Künster Architektur + Stadtplanung, Bis-
marckstraße 25 in 72764 Reutlingen sowie die jeweiligen 
Begründungen ebenfalls jeweils mit Datum vom 
23.10.2023. 
 

Die 18. Änderung des Flächennutzungsplanes des Ge-
meindeverwaltungsverbandes Zwiefalten - Hayingen 
wird mit dieser Bekanntmachung wirksam.  
 

Die 18. Flächennutzungsplanänderung kann einschließ-
lich der Begründung bei der Gemeinde Zwiefalten, Ge-
meindeverwaltung, Marktplatz 3, 88529 Zwiefalten, bei 
der Stadt Hayingen, Stadtverwaltung, Marktstraße 1, 
72534 Hayingen, und bei der Gemeinde Pfronstetten, 
Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 25, 72539 Pfronstet-
ten während der üblichen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. Jedermann kann die Flächennutzungsplanfort-
schreibung einsehen und über ihren Inhalt Auskunft ver-
langen (vgl. § 6 (5) BauGB).  
 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie 
die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Män-
gel des Abwägungsvorgangs sind gemäß § 215 Abs. 1 
BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von ei-
nem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über dem Gemeindeverwaltungsverbandes Zwiefalten – 
Hayingen geltend gemacht worden sind. Bei der Gel-
tendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung o-
der den Mangel begründen soll, darzulegen.  
 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in der aktuellen Fassung oder von auf Grund der 
GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustan-
dekommen dieser Flächennutzungsplanänderungen 
wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) in dem 
dort bezeichneten Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung gegenüber dem Gemeindever-
waltungsverbandes Zwiefalten - Hayingen geltend ge-
macht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 

- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt 
worden sind oder 

- der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 43 
GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat o-
der 

- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbe-
hörde den Beschluss beanstandet oder ein Dritter die 
Verfahrensverletzung gerügt hat. 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Zwiefalten: 
Montag bis Freitag  08.00 Uhr - 12.00 Uhr 
Dienstag   14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Donnerstag   14.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Pfronstetten: 
Montag bis Freitag  09.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Montag bis Mittwoch  13.30 Uhr – 16.00 Uhr 
Donnerstag   13.30 Uhr – 18.00 Uhr 

Öffnungszeiten Stadtverwaltung Hayingen: 
Montag bis Freitag  08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Dienstag   14.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Donnerstag   14.00 Uhr – 18.00 Uhr 

Zwiefalten, den 11.04.2024 

Alexandra Hepp 
Verbandsvorsitzende 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

Feststellungsbeschluss 

19. Änderung der 2. Fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Zwiefalten - Hayingen für die Fläche 
 

19. Änderung Sonderbaufläche „Gehren“, Gemeinde 
Pfronstetten, Gemarkung Pfronstetten Landkreis 
Reutlingen 
 

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Zwiefalten - Hayingen hat am 23.10.2023 in 
öffentlicher Sitzung die 19. Änderung des Flächennut-
zungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Zwiefalten - Hayingen festgestellt. 
 

Das Landratsamt Reutlingen, hat mit Erlass vom 
03.04.2024, Az. 21/1-621.31-sm, die 19. Änderung des 
Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwaltungsver-
bandes Zwiefalten - Hayingen aufgrund von § 6 (1) 
BauGB genehmigt. 
 

Durch die 19. Änderung des Flächennutzungsplans wer-
den in Pfronstetten die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für den Aufbau einer klimaneutralen kommuna-
len Wärmeversorgung. 
Bei der Verwirklichung der Klimaschutzziele kommt der 
Energieeinsparung, der effizienten Bereitstellung, Um-
wandlung, Nutzung und Speicherung von Energie sowie 
dem Ausbau erneuerbarer Energien besondere Bedeu-
tung zu. Dies gilt auch, wenn es sich im Einzelfall um 
geringe Beiträge zur Treibhausgasminderung handelt.  
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Im Rahmen des Projekts „Zukunftsdorf Pfronstetten: er-
neuerbar, lokal, digital!“ stößt die Gemeinde Pfronstetten 
die nachhaltige Gemeindeentwicklung an. Damit werden 
der Glasfaserausbau für schnelles Internet, der Aufbau 
eines Wärmenetzes sowie der Erwerb des alten Dorfmit-
telpunkts Gasthaus Rose, dessen Sanierung und Um-
nutzung für die Nahversorgung und Ausbau zum Treff-
punkt, umgesetzt. Mit dem Vorhaben, ein Zukunftsdorf 
zu werden, schafft die Gemeinde die großartige Möglich-
keit, die Eigenheimbesitzer und Unternehmen bei der 
Modernisierung ihrer Gebäude zu unterstützen, erneuer-
bare und klimafreundliche Nahwärme sowie das 
schnelle Internet per Glasfaserkabel weiter auszubauen. 
Durch attraktives Wohnen und Arbeiten und die regio-
nale Wertschöpfung wird eine möglichst große Zufrie-
denheit erreicht und die Lebensqualität am Ort insge-
samt erhöht. 
 

Für den Aufbau des Nahwärmenetzes sind auf den Flä-
chen östlich von Pfronstetten zwischen der Schulstraße 
(K 6748) und der Hauptstraße (B 312) ein Blockheizkraft-
werk mit Pufferspeicher und ein Solarthermiefeld ge-
plant. Damit wird eine innovative und erneuerbare Ener-
gieversorgung auf Basis der Sonnenenergie und mit der 
regionalen Ressource Holz umgesetzt. Mit der Aufstel-
lung des Bebauungsplans werden die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für die Einrichtungen des Nah-
wärmenetzes und der Anlagen zur Nutzung der Sonnen-
energie geschaffen. 
 

Der Gemeinderat von Pfronstetten hat am 23.11.2022 
den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan ge-
fasst.  Anschließend an den Beschluss des Vorentwur-
fes wurde eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Träger öffentlicher Belange nach §§ 3 (1) und 4 
(1) BauGB durchgeführt (09.12.2022 – 09.01.2023).  
Der Auslegungsbeschluss des Bebauungsplanes wird 
voraussichtlich im Herbst 2023 stattfinden. 
 

Für den räumlichen Geltungsbereich der 19. Änderung 
des Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Zwiefalten - Hayingen befindet sich in der Ge-
meinde Pfronstetten auf Gemarkung Pfronstetten. Der 
Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 1,43 ha. 

 

Maßgebend für die Genehmigungen ist der Plan Nr. 19 
im Maßstab 1:1.500 vom 23.10.2023, gefertigt vom Pla-

nungsbüro Künster Architektur + Stadtplanung, Bis-
marckstraße 25 in 72764 Reutlingen sowie die jeweiligen 
Begründungen ebenfalls jeweils mit Datum vom 
23.10.2023. 
 

Die 19. Änderung des Flächennutzungsplanes des Ge-
meindeverwaltungsverbandes Zwiefalten - Hayingen 
wird mit dieser Bekanntmachung wirksam.  
 

Die 19. Flächennutzungsplanänderung kann einschließ-
lich der Begründung bei der Gemeinde Zwiefalten, Ge-
meindeverwaltung, Marktplatz 3, 88529 Zwiefalten, bei 
der Stadt Hayingen, Stadtverwaltung, Marktstraße 1, 
72534 Hayingen, und bei der Gemeinde Pfronstetten, 
Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 25, 72539 Pfronstet-
ten während der üblichen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. Jedermann kann die Flächennutzungsplanfort-
schreibung einsehen und über ihren Inhalt Auskunft ver-
langen (vgl. § 6 (5) BauGB).  
 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie 
die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Män-
gel des Abwägungsvorgangs sind gemäß § 215 Abs. 1 
BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von ei-
nem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über dem Gemeindeverwaltungsverbandes Zwiefalten – 
Hayingen geltend gemacht worden sind. Bei der Gel-
tendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung o-
der den Mangel begründen soll, darzulegen.  
 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in der aktuellen Fassung oder von auf Grund der 
GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustan-
dekommen dieser Flächennutzungsplanänderungen 
wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) in dem 
dort bezeichneten Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung gegenüber dem Gemeindever-
waltungsverbandes Zwiefalten - Hayingen geltend ge-
macht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 

die Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt 
worden sind oder 

- der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 43 
GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat o-
der 

- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbe-
hörde den Beschluss beanstandet oder ein Dritter die 
Verfahrensverletzung gerügt hat. 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Zwiefalten: 
Montag bis Freitag  08.00 Uhr - 12.00 Uhr 
Dienstag   14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Donnerstag   14.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Pfronstetten: 
Montag bis Freitag  09.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Montag bis Mittwoch  13.30 Uhr – 16.00 Uhr 
Donnerstag   13.30 Uhr – 18.00 Uhr 



Gemeinde Pfronstetten Mitteilungsblatt Nr. 15 vom 11.04.2024 Seite 7 
 

 

Öffnungszeiten Stadtverwaltung Hayingen: 
Montag bis Freitag  08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Dienstag   14.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Donnerstag   14.00 Uhr – 18.00 Uhr 

Zwiefalten, den 11.04.2024 

Alexandra Hepp 
Verbandsvorsitzende 
 

 

Kartierungen von Tieren, Pflanzen und Lebensräu-
men 

In der Gemeinde Pfronstetten werden im Zeitraum von 
April bis Ende November 2024 Kartierungen von Arten 
der Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie sowie weiteren 
Tieren und/oder Pflanzen durchgeführt. Dabei wird die 
Gemeindefläche nicht flächendeckend untersucht. Viel-
mehr erfolgen die Untersuchungen auf wenigen Stich-
probenflächen, überwiegend im Außenbereich der Ge-
meinde. Ziel ist es, langfristig die Qualität von Lebens-
räumen bzw. das Vorkommen und Bestandstrends von 
Tier- und Pflanzenarten zu erfassen.  

Die Untersuchungen erfolgen im Auftrag der Landesan-
stalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). Eine Zu-
ordnung von Ergebnissen zu Grundstückseigentümerin-
nen und -eigentümern oder Bewirtschaftenden findet bei 
der Erfassung und Auswertung der Kartierungen nicht 
statt. Es werden keine dauerhaften Markierungen auf der 
Fläche vorgenommen und keine neuen Schutzgebiete 
abgegrenzt. 

Im Rahmen dieser Erhebungen ist es den Kartieren-
den als Beauftragte der LUBW grundsätzlich erlaubt, 
Grundstücke ohne vorherige Anmeldung zu betreten  
(§ 52 Naturschutzgesetz). Die Kartierenden betreten 
nur offene Landschaft und Wald im Außenbereich. Fest 
umzäunte Privatgärten und Anlagen werden ohne Zu-
stimmung nicht betreten. Die von der LUBW beauftrag-
ten Personen haben eine Kartierbescheinigung erhalten, 
die sie im Gelände mit sich führen und auf Nachfrage 
vorzeigen können. 
 

ABFALLTERMINE 
 

Restmüll Montag, 15.04.2024 
Gelber Sack Montag, 15.04.2024 
Bio-Tonne Montag, 15.04.2024 
Altpapier Montag, 29.04.2024 

Grüngutannahme 
Jeden Samstag von 13.00 bis 14.00 Uhr am Wander-
parkplatz Bühl (bei der Einfahrt zum Sportgelände) 

Häckselplatz Trochtelfingen 
An der Einmündung der alten Harthauser Straße in die 
Kreisstraße 6738 Richtung Harthausen, Tel. 07124/48-0 
 

Dienstag bis Freitag 15.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag  11.00 bis 18.00 Uhr 

Erddeponie Kohltal 
Anlieferung Erdaushub nach telefonischer Vereinba-
rung: Herr Schmid, Tel. 0171/3730413 oder 07388/221 
werktags 08.00 - 12.00 Uhr u. 13.00 - 17.00 Uhr 
 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kreis-
reutlingen.de/abfallentsorgung. 
 

SONSTIGE MITTEILUNGEN 
 

Liebe Gemeinde! 
 

Wir möchten Sie nochmals daran 
erinnern, dass wir zu unserem 50. 
Kindergartenjubiläum eine Foto-
ausstellung machen möchten. Da-
her unsere Bitte: Wer kann uns 
Fotos, Zeitungsartikel oder Ähnli-

ches dafür zur Verfügung stellen? 
Bitte beschriften Sie die Leihgaben auf der Rückseite mit 
Ihrem Namen und Ihrer Adresse und bringen Sie diese 
bis spätestens Dienstag, 30.04.2024 im Kindergarten 
vorbei, sofern Sie uns unterstützen können. 

Vielen Dank im Voraus und herzliche Grüße aus dem 
Kindergarten  
 

 

Glasbläservorführung 

Der Glasbläser Herr Sinne von Sinnes Glaswaren war zu 
Gast an der Wunderbuch-Grundschule. In seiner Vorfüh-
rung brachte der den Kindern die alte Tradition des Glas-
blasens nahe. Er zeigte ihnen, wie kleine Kunstwerke 
aus Glas geblasen und geformt werden. 

 

Parallel erklärte er den Schülerinnen und Schülern die 
Entdeckung und Zusammensetzung von Glas. Gespannt 
verfolgten die Kinder, wie eine kleine Blumenvase, ein 
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Schwan und eine Violine entstanden. Zum Schluss durf-
ten sich zwei Kinder selbst als Glasbläser versuchen und 
eine kleine Kugel blasen. Alle waren restlos begeistert 
von dieser anschaulichen und interessanten Vorführung! 

 
 

 

Vortrag der Reihe „Gesundheit & mehr“: „Hilfe, mein 
Kind trotzt“ 

Im Rahmen der Gesundheitsförderungsreihe „Gesund-
heit & mehr“ lädt die Abteilung Gesundheitsplanung des 
Kreisgesundheitsamts am Freitag, 26. April 2024, um 
10:00 Uhr, zum kostenlosen Onlinevortrag „Hilfe, mein 
Kind trotzt“ ein. 
Diese Situation kennen alle Eltern: Referentin Sabine 
Schwaigerer, Gesundheitsfachkraft für Kinder und Ju-
gendliche, erklärt, was Trotz ist und warum diese Auto-
nomiephase so wichtig für die Entwicklung des Kindes 
ist. 

Weitere Informationen 
Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist be-
grenzt. Aus diesem Grund wird um eine vorherige An-
meldung bis zum Montag, 22. April 2024, gebeten. Diese 
ist per E-Mail an gesundheitsplanung@kreis-reutlin-
gen.de oder telefonisch unter 07387 984-1461 möglich. 
Den Zugangslink erhalten die Teilnehmenden bei der 
Anmeldung. 
 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN 

 

Das kath. Münsterpfarramt Zwiefalten ist geöffnet:  

Montag:  09.00 – 12.00 Uhr 
  und 14.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag:  08.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch:  09.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag:  09.00 – 12.00 Uhr 
  und 14.00 – 18.00 Uhr 
Freitag:   09.00 – 12.00 Uhr 

Beda-Sommerberger-Str. 5, 88529 Zwiefalten 
Tel. 07373 – 600, Fax 07373 – 2375 
E-Mail: muensterpfarramt.zwiefalten@drs.de 
Homepage: www.se-zwiefalter-alb.drs.de 

Erreichbarkeit des Pastoralteams: 

Pfarrer Sigmund F.J. Schänzle 
Münsterpfarramt Zwiefalten 
Beda-Sommerberger-Str. 5, 88529 Zwiefalten 
Mobil 0160-94994902 
E-Mail: sigmund.schaenzle@drs.de  

Pater Evodius Miku 
im Pfarrhaus Aichelau, Franz-Arnold-Str. 42 
Tel. 07388 - 9934675 
E-Mail: evodiusanthony.miku@drs.de 

Pastoralreferentin Maria Grüner 
Tel. 07373 – 9214324, Mobil 0176 - 55079323 
E-Mail: maria.gruener@drs.de  

Gemeindereferentin Patricia Engling 
Tel. 07373 – 9214325, Mobil 01575 - 3352866 
E-Mail: patricia.engling@drs.de 

Pastoraler Mitarbeiter Hubertus Ilg 
Tel. 07373 – 9205699, Mobil 0178 - 9061124 
E-Mail: hubertus.ilg@drs.de 

Sozialstation St. Martin Engstingen 
Hauptstraße 19, Pfronstetten 
Tel. 07388 – 99357-22, T. Belamala  

Gottesdienste und Veranstaltungen in der Seelsor-
geeinheit Zwiefalter Alb:  

Donnerstag, 11.04.2024 
19.00 Uhr Abendmesse in Aichstetten 

Freitag, 12.04.2024 
19.00 Uhr Abendmesse in Gauingen  

Samstag, 13.04.2024 
19.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse in Upflamör 
19.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse in Ehestetten 

Sonntag, 14.04.2024 
09.00 Uhr Eucharistiefeier in Hayingen 
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09.00 Uhr Eucharistiefeier in Pfronstetten 
09.00 Uhr Wort-Gottes-Feier in Münzdorf 
10.30 Uhr Feier der Erstkommunion in Tigerfeld 
10.30 Uhr Eucharistiefeier im Münster Zwiefalten 
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Huldstetten 
17.30 Uhr Dankandacht in Tigerfeld 

Dienstag, 16.04.2024 
09.00 Uhr Eucharistiefeier im Chorraum im Münster 
Zwiefalten 
19.00 Uhr Gestaltete Anbetung in Hayingen 

Mittwoch, 17.04.2024 
19.00 Uhr Abendmesse in Sonderbuch  

Donnerstag, 18.04.2024 
19.00 Uhr Abendmesse in Ehestetten 
 

St. Laurentius Aichelau 

Sonntag, 14.04.2024 – 3. Sonntag der Osterzeit 
13.00 Uhr Tauffeier 

Samstag, 20.04.2024 – der 3. Osterwoche – Weltge-
betstag für geistliche Berufungen 
19.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse  
  zum 4. Sonntag der Osterzeit 

(Hildegard u. Hans Hoenes, Josefine 
Vollmar, Angeh. d. Fam. Albert Galster 
u. Schech) 

 

St. Nikolaus Pfronstetten 

Sonntag, 14.04.2024 – 3. Sonntag der Osterzeit 
09.00 Uhr Eucharistiefeier  

Mittwoch, 17.04.2024 – der 3. Osterwoche 
17.00 Uhr Rosenkranzgebet  

Kirchengemeinderat 
Die nächste KGR-Sitzung findet am Mittwoch, 
17.04.2024 um 19.30 Uhr im Pfarrhaus statt. 
 

St. Nikolaus Huldstetten/Geisingen 

Sonntag, 14.04.2024 – 3. Sonntag der Osterzeit 
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier  

Dienstag, 16.04.2024 – der 3. Osterwoche 
09.00 Uhr Gebetstag um geistliche Berufungen 

Mittwoch, 17.04.2024 – der 3. Osterwoche 
09.00 Uhr Rosenkranzgebet in Geisingen 
 

St. Stephanus Tigerfeld/Aichstetten 

Donnerstag, 11.04.2024 – Hl. Stanislaus 
19.00 Uhr Abendmesse in Aichstetten 

Sonntag, 14.04.2024 – 3. Sonntag der Osterzeit - 
Diasporaopfer 
10.30 Uhr Feier der Erstkommunion 
17.30 Uhr Dankandacht 

Sonntag, 21.04.2024 – 4. Sonntag der Osterzeit – 
Weltgebetstag für geistliche Berufungen 
10.00 Uhr Wort-Gottes-Feier 
  mit Einweihung Topfass in Aichstetten 
 

Für alle Gemeinden: 

Erstkommunion 
Am Sonntag, 14.04.2024 um 10.30 Uhr in St. Stepha-
nus Tigerfeld empfangen 
 

Leonie Amann (Pfronstetten) 
Benedikt Galster (Aichelau) 
Annie Huber (Aichstetten) 
Benedikt Knöll (Aichstetten) 
Henri König (Aichelau) 
Salome Rudolf (Pfronstetten) 
Louis Waidmann (Aichstetten) 
 

aus unseren Kirchengemeinden im feierlichen Gottes-
dienst zur Erstkommunion das erste Mal die Kommu-
nion. Herzliche Einladung an alle Gemeindemitglieder 
dieses Fest im Gebet und im Gottesdienst mitzufeiern.  

Die Erstkommunionkinder treffen sich  
am Freitag, 12.04.2024 um 17.00 Uhr zur Probe in der 
Kirche, Tigerfeld 
am Sonntag, 14.04.2024 um 10.10 Uhr am Pfarrhaus Ti-
gerfeld, um 10.30 Uhr Festgottesdienst 
am Sonntag, 07.04.2024 um 17.30 Uhr zur Dankandacht 
in Tigerfeld  
 

Ein ganz herzlicher Dank an alle engagierten Eltern, für 
die Begleitung der Erstkommunionkinder in den Grup-
penstunden und die Unterstützung bei einzelnen Projek-
ten. Vielen Dank für das gute Zusammenschaffen und 
Mitgehen auf dem Weg ihrer Kinder zur Erstkommunion. 
Von Herzen wünschen wir Ihren Kindern und der ganzen 
Familie einen schönen Festtag.  

 

Weltgebetstag um geistliche Berufungen 
Ziel dieses Tages ist es, das Thema Berufung an mög-
lichst vielen Orten der Diözese zu Gehör bringen und da-
ran zu erinnern, dass wir alle als Gläubige Berufene sind, 
gerufen, mit unseren je eigenen Fähigkeiten unsere Ant-
wort auf Gottes Ruf in unserem Leben zu geben. Die Kol-
lekte an diesem Tag ist für kirchliche Berufe bestimmt. 
Herzlichen Dank! 
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FIRMUNG 2024 
Das Ordinariat Rottenburg hat den Termin 
des Firm Gottesdienstes bekannt gegeben. 
Diesen geben wir nun an euch Jugendliche, 
eure Familien und die Gemeinden der Seel-
sorgeeinheit weiter. 
Am 20. Oktober 2024 um 10.30 Uhr werden wir im 
Münster „Unserer Lieben Frau“ die Firmung feiern kön-
nen. Dazu wird Domkapitular Prälat Dr. Klaus Krämer 
nach Zwiefalten kommen.  

 
 

Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit am 
Ende des Lebens (FVNF) 
am Montag, 15.04.2024 um 19.00 Uhr im Haus Adolph 
Kolping Zwiefalten 
Referentin: Frau Dr. Barbara Dürr, Veranstalter: Kol-
pingsfamilie Zwiefalten 
Immer mehr Menschen beschäftigen sich mit ihrem Tod 
am Lebensende. 
Es wird dabei auch überlegt selbstbestimmt zu sterben. 
Aber da gibt es so viele Überschriften für dieses wichtige 
Thema, die man gerne einmal einordnen möchte. 
Passive oder aktive Sterbehilfe, assistierter Suizid, Ster-
befasten – gleichbedeutend mit FVNF) – oder doch pal-
liativ Care oder hospizliche Begleitung am Lebensende? 
Das Thema gewinnt auch in den entwickelten Ländern 
an Bedeutung angesichts der steigenden Lebenserwar-
tung, der demografischen Entwicklung, dem Pflegenot-
stand, den teuren Heimen und Altersarmut sind hier die 
Stichworte. 
Haben Sie Interesse oder Fragen, dann kommen Sie zu 
dem Vortrag von Frau Dr. Barbara Dürr. Ärztin und Do-
zentin im Rahmen von Ausbildungen im medizinischen 
Bereich. Vorsitzende im Förderkreis Hospiz Veronika in 
Eningen und im Vorstand der Palliativstiftung Reutlingen 
 

 

Der Wochenspruch zum Sonntag Misericordias Domini 
lautet: 
„Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine 
Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und 
sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben." 
Joh 10,11a.27-28a 
 

Das Bild, vom Guten Hirten spricht uns tief in der Seele 
an: Wer behütet mich, wenn es gefährlich wird? Wer lei-

tet mich, wenn die Entscheidungen schwierig sind? Fal-
sche Hirten, die nicht das Wohl ihrer Herde im Sinn ha-
ben, gibt es genug, nicht nur in der Politik, auch ganz 
persönliche „Influencer“ wecken oft wenig Vertrauen.  
Der „Hirtensonntag“ wird er auch genannt, der zweite 
nach Ostern. Vertrauen wird in starken Bildern themati-
siert und ist in Jesus von Ostern her neu und umso tiefer 
zu verstehen. In seiner Passion und Auferstehung hat 
Jesus gezeigt, wie es auch in schwierigsten Situationen 
Orientierung und einen Weg gibt. Wenn alles andere 
Dich verlässt, Gott hat einen Weg für Dich, in Jesus hat 
er gezeigt: er verlässt Dich nie.  

Sonntag, 14.04.2024 – Misericordias Domini 
18:00 Uhr Abendgottesdienst im Kapitelsaal in Zwiefal-
ten 

Montag, 15.04.2024 
19:00 Uhr Chorprobe im evang. Pfarrhaus in Zwiefalten 

Mittwoch, 17.04.2024 
15:30 Uhr Konfis 
16:00 – 17:00 Uhr Die öffentliche Bücherei im evangeli-
schen Gemeindehaus in Hayingen hat geöffnet. 
19:30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung im evangeli-
schen Pfarrhaus in Zwiefalten 
 

 

Samstag, 13.04.2024 
09.00 - 12.00 Uhr Altpapierabgabe im Gemeindehaus 

Sonntag, 14.04.2024 – Misericordias Domini 
08.45 Uhr Gottesdienst in Pfronstetten 
10.00 Uhr Gottesdienst in Ödenwaldstetten 
anschließend Kirchenkaffee im Gemeindehaus 
Prädikantin Anja Mutschler, Orgel: E. Nisch, Opfer: Ei-
gene Gemeinde 

Dienstag, 16.04.2024 
20.00 Uhr Kirchengemeinderatssitzung im Gemeinde-
haus 

Mittwoch, 17.04.2024 
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus in 
Meidelstetten 
20.00 Uhr Posaunenchorprobe im Gemeindehaus 

Donnerstag, 18.04.2024 
ab 09.30 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus AC 

Freitag, 19.04.2024 
17.00 – 18.00 Uhr Treffen der diesjährigen Konfirman-
den zur Vorbereitung der Konfirmation am 28.04.204 im 
Gemeindehaus Ödenwaldstetten 

Samstag, 20.04.2024 
09.00 - 12.00 Uhr Altpapierabgabe im Gemeindehaus 

Sonntag, 21.04.2024 – Jubilate 
10.00 Uhr Gottesdienst in Ödenwaldstetten 
anschließend Kirchenkaffee im Gemeindehaus 
Pfr. A. Laack, Orgel: E. Nisch, Opfer: Telefonseelsorge 



Gemeinde Pfronstetten Mitteilungsblatt Nr. 15 vom 11.04.2024 Seite 11 
 

 

EJW Württemberg 
Auf seiner diesjährigen Konzerttour gastiert der Laki-
PopChor am Freitag, 12. April, um 20 Uhr in der Martins-
kirche Münsingen. Unter dem Motto "Waking Up" wird 
der Chor ein vielseitiges Programm mit Gospels, Pop-
Balladen, Lobpreis- sowie Gemeindeliedern präsentie-
ren. Karten gibt es bei der Buchhandlung Finkeria in 
Münsingen sowie online auf der Kirchenmusik-Home-
page www.kirchenmusik-online.de. 

Wort zur Woche: 
Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hö-
ren meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; 
und ich gebe ihnen das ewige Leben. 
Johannes 10,11a.27-28a 
 

VEREINSNACHRICHTEN 
 

 

Voranzeige Alteisensammlung: 

Die Albdorfmusikanten Pfronstetten sammeln am Sams-
tag, 04.05.2024 wieder Alteisen und alte Autobatte-
rien. 
Größere Mengen und Maschinen bitte vorher bei Simon 
Herter (Handy: 0172 / 1718080 ab 18 Uhr) oder bei ei-
nem aktiven Musiker des jeweiligen Teilortes anmelden. 
Nicht mitgenommen werden Kühlschränke und Gefrier-
truhen, ebenfalls dürfen keine Druckbehälter (Feuerlö-
scher, etc.) in die Container. Felgen können nur unbereift 
entsorgt werden. Ölfässer müssen ganz entleert und ge-
reinigt sein. 
Bei alten Motoren und Getrieben muss das Öl ebenfalls 
abgelassen sein. 
 

Bitte das Alteisen ab 9:00 Uhr gut sichtbar an den Stra-
ßenrand stellen!!  

Albdorfmusikanten Pfronstetten e.V. 
 

Gegenwind Pfronstetten 

 
 

Einladung zur Bürgerinformation: 

Diesen Donnerstag, den 11.04.2024 bieten die Bürger-
initiativen aus Geisingen, Aichelau und Pfronstetten um 
20:00 Uhr im Narrenheim letztmalig die Möglichkeit zur 
Information bzgl. dem anstehenden Bürgerentscheid. In 
einem Vortrag gehen wir auf die wichtigsten Aspekte ein, 
die man über Windindustrieanlagen und deren Planun-
gen kennen sollte. Im Anschluss erläutern wir unsere Be-
wegründe, warum wir es ablehnen, Gemeindeflächen für 
Windkraftanlagen zu verpachten und warum wir unsere 
Heimat lebenswert erhalten wollen.  
Weitere Informationen sind auf unserer Homepage 
www.gegenwind-pfronstetten.de zu finden. 
 

 

 

 

  

Einladung zur Generalversammlung der Freiwilli-
gen Feuerwehr Pfronstetten 

Die außerordentliche Generalversammlung der Ge-
samtfeuerwehr Pfronstetten findet am Freitag, den 
12.04.2024 um 20.00 Uhr in der Albhalle in Pfronstet-
ten statt. 
Hierzu laden wir alle Feuerwehrangehörigen, die Mit-
glieder der Altersabteilung, die Mitglieder des Gemein-
derats und interessierte Bürger ein. 

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
1. Begrüßung durch den Kommandanten 
2. Abendessen 
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
4. Totenehrung 
5. Bericht Kommandant 
6. Bericht des Schriftführers 
7. Berichte aus den Abteilungen 
8. Bericht des Kassierers 
9. Bericht der Kassenprüfer 
10. Entlastungen 
11. Wahlen 
12. Ehrungen u. Beförderungen 
13. Grußworte 
14. Schlusswort 
 

Wünsche und Anregungen müssen bis spätesten 
29.03.2024 beim Kommandanten oder dessen Stell-
vertreter schriftlich eingereicht werden. Später einge-
reichte Wünsche und Anregungen können leider nicht 
berücksichtigt werden. 
 

Anzugsordnung: Uniform 
 

Vollzähliges und pünktliches Erscheinen aller aktiven 
Mitglieder ist selbstverständlich! 
 

gez. 
Markus Stoll Philipp Schneider Markus Hecht 
Gesamt- 1. Stellv.  2. Stellv. Kom- 
kommandant Kommandant mandant 
 

 

 

TSV Pfronstetten e.V. 
www.tsv-pfronstetten.de 

 
 

Abteilung Fußball  

Herren  
SV Hülben : SGM Hay./Pfron./Zwie. I  1:0  
 

Nachdem die Zweite Mannschaft der SGM im Rietenlau 
keine Punkte einsacken konnte, war nun die Erste gefor-
dert. Die Erste kam gut in das Spiel, jedoch waren es die 
Hausherren die den ersten Treffer in der 23. Minute er-
zielen konnten. Von dort an war es ein zähes Spiel, wie 
bei der Zweiten schlichen sich Fehler ins Spiel ein die zu 
brenzligen Situationen führten. Nach der Halbzeit wollte 
die Erste wieder besser ins Spiel finden, dies gelang 
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ihnen nur teilweise. Nach einem zähen und körperbeton-
ten Spiel, verliert die SGM auch dieses Spiel und lässt 
die Punkte in Hülben. 
 

SV Hülben II : SGM Hay./Pfron./Zwie. II  3:1 
 

Am Sonntag traf die Zweitvertretung der SGM auf den 
SV Hülben II. Das Spiel wurde von den Hausherren be-
stimmt, trotzdem kam die Zweite immer wieder zu Nadel-
stichen in Richtung Hülbener Tor die allerdings nicht be-
lohnt wurden. In der 40. Minute konnte der SV dann doch 
das 1:0 nach einem Konter erzielen. Die zweite zeigte 
eine Reaktion und konnte kurz vor der Pause noch nach-
ziehen zum 1:1 nach einer Ecke von Rayen Naim legten 
sich die Hülbener das Ei selber ins Nest. Nach der Halb-
zeit war es ein ausgeglichenes Spiel, jedoch gab es im-
mer wieder Fehler im aufbauspiel der SGM. Diese nutz-
ten die Hausherren aus und erzielten Treffer Nummer 
Zwei und Drei. Dadurch ergibt sich der Endstand von 3:1 
für den SV Hülben 

Frauen   
SG Öpfingen : TSV Pfronstetten  2:4 
 

Am Sonntag spielten die Pfronstetter Damen gegen die 
Frauen von Öpfingen. Der Anfang der Partie war für die 
Pfronstetter nicht gerade leicht. In der 25. Spielminute 
bekamen wir unser erstes Gegentor. Nicht lange musste 
die an diesem Tag im Tor stehende Viktoria Hohloch 
warten, da durfte sie schon nach weiteren 5 Spielminu-
ten hinter sich den nächsten Ball aus dem Tor holen. So 
spiegelte der Spielstand die Tabellensituation wieder. 
Doch wir ließen uns nicht unterkriegen. So motivierten 
wir uns gegenseitig und wir ließen nicht die Köpfe hän-
gen. Schon in der 33. Minute zahlte sich dies aus. Den 
Ball ließen wir schnell rollen und überrumpelten den 
Gegner. So brachte es Evelyn Ott soweit, dass auch die 
gegnerische Torhüterin zum ersten Mal hinter sich 
schauen musste. Der Ausgleich konnte dann kurz vor 
der Halbzeit durch einen Elfmeter erzielt werden. Nach 
der Halbzeit konnte man den Kampfgeist an der Außen-
linie noch mehr spüren. Der aktuelle Tabellenführer aus 
Öpfingen spielte nach der Halbzeit sehr offensiv. Dies 
zahlte sich jedoch nicht aus. Wir wurden schon von un-
serem Trainer in der Halbzeit vorgewarnt und konnten 
uns so sehr gut auf die Situation vorbereiten. Ganz im 
Gegenteil, unsere Stürmerin Lusia Sattler schoss in der 
71. Spielminute den Führungstreffer und zauberte uns 
ein breites Lächeln ins Gesicht. Die restlichen Minuten 
waren beidseitig dann spielerisch weniger gut. Es war 
viel mehr dann ein harter Kampf um den Sieg. Also kratz-
ten nochmal beide Mannschaften alle vorhandenen 
Energiespeicher zusammen. Es überwiegte jedoch der 
Enthusiasmus von uns. Mit der letzten Aktion verwan-
delte Lisa Herter einen Eckball zum Kopfballtor und ließ 
so die Partie für alle sehr überraschend und mit großer 
Freude 2:4 enden. 
 

TSV Lustnau II : TSV Pfronstetten  4:0 
 

Zum Pokalviertelfinale gastierten die Pfronstetterinnen 
am Mittwochabend, 03.04. in Lustnau. 
Die zweite Mannschaft des TSV Lustnaus stand sehr 
hoch in der Pfronstetter Hälfte, sodass nach einem Ab-
sprachefehler im Pfronstetter Aufbauspiel der Ball von 
einer Lustnauerin abgefangen und sehr einfach im Tor 
untergebracht werden konnte (4. Minute). Der frühe 

Rückstand beirrte die Pfronstetterinnen aber zunächst 
nicht. So gelang es auch ihnen einige Male in den Straf-
raum der Gegnerinnen. Die Angriffe blieben jedoch er-
folglos. Ähnlich erging es den Frauen des TSV Lustnau 
II. Die Angriffe wurden entweder durch die Pfronstetter 
Abwehrreihe oder der Torfrau Victoria Hohloch abge-
wehrt.  
Kurz vor der Halbzeit traf dann eine Pfronstetterin ihre 
Gegenspielerin im eigenen Strafraum am Fuß. Der fol-
gende Elfmeter wurde von der Heimmannschaft erfolg-
reich zum 2:0 verwandelt (44. Minute). Nun waren die 
Pfronstetterinnen nicht mehr aufmerksam, sodass sie 
nach einem vermeintlichen Foul an einer Mitspielerin 
ihre Gegenspielerinnen außer Acht ließen, welche dann 
sehr einfach auf 3:0 erhöhten (45. Minute). 
In der zweiten Halbzeit startete das Spiel ähnlich wie zu 
Beginn. Nachdem der Ball an der eigenen Strafraum-
grenze von den Pfronstetterinnen nicht geklärt werden 
konnte, gelang es einer Lustnauerin mit einem satten 
Schuss auf 4:0 zu erhöhen (55. Minute). Von nun an 
konnte die Gastmannschaft immer wieder erfolgverspre-
chende Angriffe auf das Lustnauer Tor verbuchen. Diese 
blieben aber allesamt erfolglos. 
So ziehen die Frauen des TSV Lustnau II verdient in die 
nächste Runde ein, während die Pfronstetterinnen im 
Viertelfinale ausscheiden. 

A-Junioren  
SGM Hay./Pfron./Zwie. : SGM Krauchenwies 1:4 

C-Junioren 
SGM Hettingen : SGM Hay./Pfron./Zwie. I 1:2 
SGM Seekirch : SGM Hay./Pfron./Zwie. II 2:8 

C-Juniorinnen 
TSV Pfronstetten : TSV Ofterdingen  2:4 

Die nächsten Spiele des TSV Pfronstetten e.V. 

Mi, 10.04.24  
19:30  Herren 
TSG Münsingen : SGM Hay./Pfron./Zwie. I 

Do, 11.04.24  
18:30  C-Junioren 
SGM Hay./Pfron./Zwie. I : SGM Unlingen I 
 

19:00  Herren 
TSG Münsingen II : SGM Hay./Pfron./Zwie. II 

Fr, 12.04.24  
18:00  D-Junioren 
SGM Hay./Pfron./Zwie. : SGM Bad Buchau I 

Sa, 13.04.24  
11:00  C-Juniorinnen 
TSV Pfronstetten : TSV Sondelfingen 
 

12:00  C-Junioren 
SGM Ringingen II : SGM Hay./Pfron./Zwie. II 
 

17:00  A-Junioren  
SGM Hundersingen : SGM Hay./Pfron./Zwie. 

So, 14.04.24  
11:00  B-Junioren 
SGM Blochingen I : SGM Hay./Pfron./Zwie. 
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11:00  Frauen  
TSV Pfronstetten : TSV Ofterdingen 
 

15:00  Herren in Hayingen 
SGM Hay./Pfron./Zwie. I : SV Auingen 
 

ZUMBA fitness – Neuer Kurs beim 
TSV 

Tanz-Fitness-Workout 
 

ZUMBA fitness sorgt für Muskelaufbau, 
Muskeldefinition, Konditionsverbesse-

rung, stärkt das Herz-Kreislauf-System und verbrennt 
jede Menge Kalorien. 
 

 ohne Vorkenntnisse – Neuzugänge können jeder-
zeit einsteigen 

 für alle, die Spaß an Bewegung haben 
 mitzubringen sind: leichte Sportkleidung, Sport-

schuhe, Handtuch, Getränk 
 

Termin: montags von 19.00 – 20.00 Uhr 
in der Albhalle in Pfronstetten 

Kursbeginn: 08.04.2024 (10 Einheiten) 
 

Ihr könnt gerne auch einfach mal zum Schnuppern kom-
men. 
 

Kursgebühr: Vereinsmitglieder 20,00 € 
Nichtmitglieder  40,00 € 

Instruktor: Thomas Renner 
Anmeldung: Telefon 07373 1334 

 

HOLZGERECHTIGKEIT AICHSTETTEN 

GENERALVERSAMMLUNG 

Am Freitag, 19.04.2024 findet um 20.00 Uhr im Gast-
haus Eck die Generalversammlung der Holzgerechtig-
keit Aichstetten statt. 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung und Bericht Vorstand 
2. Kassenbericht 
3. Bericht der Kassenprüfer 
4. Entlastung von Vorstand, Rechner und Waldaus-
schuss 
5. Bericht von Förster Michael Baur 
6. Wahlen 
7. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
Hierzu sind alle Mitglieder herzlich eingeladen. 

gez. Vorstand 
 

 
 

Ausflug am Sonntag, den 28.04.2024. 
 

Unser diesjähriger Ausflug führt uns zunächst zur Klos-
terbaustelle Campus Galli. Dort werden wir an einer ge-
führten Tour über den Campus teilnehmen. Danach geht 
es weiter nach Sigmaringen mit einer weiteren Führung 

durch das dortige Hohenzollernschloss. Anschließend 
Heimreise mit gemeinsamer Einkehr. 

Preise: 
 

Mitglieder    5,00 € 
Nichtmitglieder  10,00 € 
 

Kinder unter 15 Jahren sind frei. 
Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. 

Telefonische Anmeldung bei: 
Klaus Raach 07388 / 496 
Hans Böhm 07388 / 286 

Hans Böhm 
 

 

 

 

Männergesangverein 
Aichstetten e.V. 

Gegründet 1924 
 

 

Einladung zur außerordentlichen Generalversamm-
lung am 16.04.2024 
Einladung zur außerordentlichen Generalversammlung 
am Dienstag, den 16.04.2024 im Feuerwehrhaus in 
Aichstetten. 
 

Beginn 19.30 Uhr. 

Vorgesehene Tagesordnung: 
1. Begrüßung, Tagesordnung 
2. Wahlen 
3. Schlusswort 
 

Ihr Männergesangverein Aichstetten 

gez. Andreas Waidmann 
Schriftführer" 
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Außenstelle Zwiefalten 

Vhs informiert: 

Nähen macht Spaß  
Nähkurs für Anfänger und Fortgeschrittene 
An zwei Kursabenden nähen Sie unter fachkundiger An-
leitung ein neues Teil. Egal ob Rock, Hose, Jacke, Bluse, 
Tasche oder.... Sie entscheiden selbst was Sie nähen 
möchten. Mitbringen sollten Sie: den Stoff, das Schnitt-
muster und die benötigten Zutaten sowie den passenden 
Faden. Ihre Nähmaschine, Stecknadeln, Schneider-
kreide und eine Stoff Schere sollten Sie ebenfalls mit-
bringen. Und Sie werden sehen – es ist gar nicht so 
schwer! 
Mit Monika Junghänel am Mittwoch 24.04.2024 und 
08.05.2024. Von 18.00 bis 21.00 Uhr in der Münster-
schule Zwiefalten 38,- Euro. 
Bitte melden Sie sich zu allen Kursen rechtzeitig an, te-
lefonisch in der Münsterschule 07373-591 oder bei der 
vhs Frau Schönbeck 07373-555 oder über´s Internet, 
und dann VIEL SPASS! 
 

 

Sozialverband VdK Trochtelfingen 
www.ov-trochtelfingen.de 

Der VdK OV Trochtelfingen und OV Hohenstein la-
den ein zum Thema “Betrug am Telefon, Falscher 
Polizeibeamter, Schockanruf und Enkeltrick. 
Am 19.04.24 im Saal Gaststätte Lamm in Steinhilben. 
Beginn 19.30 Uhr. Eintritt frei. 
Bitte anmelden wegen Platzbegrenzung bis zum 
15.04.2024 bei Wolfgang Demmerer Tel.07124 92214 
 

Täglich liest und hört man von Abzocke am Telefon. 
Nicht immer kann man die Absichten der Täter von vorn-
herein durchschauen und kann deshalb schnell Opfer 
werden als gedacht. Wie schützt man sich vor falschen 
Polizeibeamten und Enkeltrickbetrügern? Dazu sollte 
man die Maschen und Tricks der Täter kennen. Der Re-
ferent der Prävention des Polizeipräsidiums Reutlin-
gen, Gerd Hartmann wird auf die Arbeitsweise der Täter 
und auf Möglichkeiten der Vorbeugung zu den Themen 
in Bild und Wort berichten.  
Email: ov-trochtelfingen@vdk.de  
Wolfgang Demmerer Tel.: 07124 92214 
Michael Christen Tel.: 0177 7677875 
 

 

Halbtagesseminar „Neurogenes Zittern“  
Ein Selbstheilungsprozess unseres Körpers der dabei 
hilft Stress, Anspannungen, abzubauen.  
Am 13.04.2024, erläutert Referentin Luitgard Kramer 
in Theorie und Praxis diese Form der Entschleuni-
gung.  

Das Seminar findet im Feuerwehrhau in Gomadin-
gen-Steingebronn (Dottinger Str. 10) von 9.00 bis 
14.00 Uhr statt.  
Mitzubringen sind: Verpflegung, Matte Decke, Kis-
sen. Eine TN-Gebühr wird erhoben. Anmeldung und 
weitere Infos Tel. 07381/93890. 

Der LandFrauenchor lädt ein zum Festival der Lieder 
Erleben Sie ein musikalisches Feuerwerk beim Festival 
der Lieder mit den LandFrauenchören Biberach/Sigma-
ringen, Ehingen/Ulm und Reutlingen. Bekannte Melo-
dien, Evergreens und Schlager von gestern und heute, 
von Bill Ramsey bis Helene Fischer garantieren beste 
Unterhaltung. 
Die LandFrauen aus Hayingen sorgen für die kulinari-
sche Umrahmung des Abends inkl. Cocktailbar. 
Das Schachtlaballett als Special Guests runden den 
Abend ab.  
Herzliche Einladung am 20. April 2024, 19:30 Uhr, in die 
Digelfeldhalle Hayingen. 
Eintritt auf Spendenbasis. 
 

 

Macht mit! 

Im neuen Projektchor von April bis Oktober 2024 
für junge Sänger und Sängerinnen 
Chorleiter: Fabian Brandt 
Probe zweiwöchig ab Donnerstag, 18.04.2024 von 
19:30 bis 21:30 Uhr in der Digelfeldschule in Hayin-
gen 
Projekt-Ziel: Auftritt beim Hay-Fidelity-Konzert am 

Samstag, 19. Oktober 2024 
Kontakt: chor_hayfidelity, www.chor-hayfidelity.de 
Kommt einfach vorbei! Wir freuen uns auf Euch! 
 

Schwäbischer Albverein e.V. 
OG Trochtelfingen 

Lieblingslieder 
Ein schwungvolles Programm 

Dietlinde Ellsässer und Jakob Nacken singen in den 
höchsten Tönen von dem was ihnen gefällt. 
Schlager, Chansons, vertonte Gedichte und nicht wie-
derholbaren Improvisations- Gesang, der im Augen- 
Blicks-Glück swingt. 
Seit über 11 Jahren hat das Duo schon einiges zusam-
men gesungen und es darf sich gefreut werden auf Ge-
sänge, die das Herz berühren, auf Schubidamdam, lei-
leilei, nananana, das wird ein illusterer Abend im toge-
ther. 
Am Freitag 12.04.2024 um 19.30 Uhr in der Augst-
berghalle Steinhilben freut sich der Schwäbische Alb-
verein OG Trochtelfingen auf Ihr Kommen. 
Karten im Vorverkauf unter www.reservix.de oder per 
Telefon bei Schreibkultur am Schloss - Heike Kozel unter 
07124/1850. 
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Die  Kath.  Kirchengemeinde  Heilig  Kreuz  Ober‐
stetten sucht zum frühestmöglichen Termin eine  
 

Reinigungskraft (m/w/d) 
 

als  Urlaubs‐  und  Krankheitsvertretung,  mit  ei‐
nem Beschäftigungsumfang von täglich 2,7 Stun‐
den,  somit  13,5  Stunden wöchentlich,  für  den 
Kath. Kindergarten Arche Noah in Oberstetten. 
Bitte setzen Sie sich bei Interesse mit dem Kath. 
Pfarramt,  Kirchstr.  2,  72531  Hohenstein‐
Oberstetten  in  Verbindung.  Öffnungszeiten: 
Dienstag von 08:30 – 11:30 Uhr, Mittwoch von 
08:30 – 11:30 Uhr und 13:30 – 16:30 Uhr.  
Telefon:  07387  693.  E‐Mail:  heiligkreuz.hohen‐
stein@drs.de  
 

 

Geflügelauslieferung 
Junghennen usw. bitte vorbestellen! 

Mittwoch, 17. April und 15. Mai 2024 
Pfronstetten, Rath., 10.30 Uhr 
Tigerfeld, Rath., 10.45 Uhr 

Geflügelzucht J. Schulte, 05244-8914 
www.gefluegelzucht-schulte.de 
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Ist	Ihre	Hausnummer	
gut	erkennbar?	

 

Im Notfall kann das entscheidend für 
rasche HILFE durch den ARZT oder den 

Rettungsdienst sein! 
 

 

 

 

 


